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Zweite Verordnung 

zur Änderung der Verordnung über 
Feldes- und Förderabgaben 

Vom 29. September 1992 

Aufgrund des § 32 des Bundesberggesetzes vom 13. Au­
gust 1980 (BGBL I S. 1310), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26. August 1992 (BGBL I §. 1564), in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 der Verordnung zur Ubertragung von Ermächti­
gungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach dem 
ßundesberggcsetz vom 16. Dezember 1980 (GV. :\fVl. 
S. 1091) wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über Feldcs- und Förderabgaben \-om 
26. August 1983 (GV. NW, S. 389), geändert durch Verord­
nung vom 8. Oktober 1987 (GV. ~. S. 355), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 15 Abs. 1 werden die Worte "ab 1. Januar 1987 bis 
zum 31. Dezember 1992" durch die Worte "ab 1. Januar 
1993 bis zum 31. Dezember If)97" ersetzt. 

2. In § 16 werden die Worte "ab 1. Januar 1988 bis zum 
31. Dezember 1992 32 vom Hundert" durch die Worte 
"ab 1. Januar 1993 bis zum 31. Dewmber 19938 vom 
Hundert" ersetzt. 

3. In § 18 werden die Worte "vom 1. Januar 1988 bis zum 
31. Dezember 1992" durch die Worte "vom 1. Januar 
1993 bis zum 31. Dezember 1991" ersetzt. 

4. § 20 erhält folgende Fassung: 

,,§ 20 
Sonstige Befreiung von der Förderabgabe 

Die Förderabgabe für Erdöl, das 

1. aus Totöllagerstätten, 
2. aus auflässigen Lagerstätten, 
3, aus Teufenbereichen von mehr als 4000 m 

4. mit Hilfe von Tertiürverfahren zusätzlich, 
5. mit Hilfe von Verfahren zum Aufschluß von gering 

permeablen Lagerstätten zusätzlich 
gefördert wird, beträgt bis zum 31. Dezember 1997 
50 vom Hundert der sich aus § 16 ergebenden Förder­
abgabe." 

5 In § 22 wl.'rden die Worte "ab 1. Januar 1988 bis zum 
31. Dezember 1992 32 vom Hundert" durch die Worte 
"ab 1. August 1992 bis zum :n. Dezpmber 1993 16 vom 
Hundert" ersetzt. 

6. In * 2:l Ab,;. 1 werden die Worte "vom 1. Januar 1988 bis 
zum 31. Dezember 1992" durch die Worte "vom 1. Au­
gust 1992 bis zum 31. Dezember 1997" ersetzt. 

7. Dem ~ 23 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

"Abweichend von § 14 Abs. 4 Satz 2 sind bei der Er­
mittlung der Preise die Erlöse um die auf das gewon­
nene Naturgas nach dem l'vlineralölsteuergesetz in der 
Fassung \'om 20. Dezember 1988 (BGBI. I S. 2277). zu­
letzt geändert durch Gesetz vom 25. Februar 1992 
(RG,~1. I S. 297), entfallende Mineralölsteuer zu kür­
zpn 

8. ~ 2,3 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung' 

"Sie wird für jeden Erhebungszeitraum vom Landes­
oberbergamt der durchschnittlichen Entwicklung der 
den Abgabepflichtigen entstehenden Kosten für die 
Fortleitung des im Geltungsbereich des Bundesberg­
gt-'setzes gewonnenen Naturgases angepaßt." 

9. ~ 23 Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung' 

"Dabei ist davon auszugehen, daß die Fortleitungsko­
sten in Höhe von 85 vom Hundert anlagenabhängig 
und in Höhe von 15 vom Hundert lohnabhängig sind." 

10. § 2:3 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Der Abgabepflichtige kann fprner den B(>mes­
sungsmaßstab für Naturgas, das in Reinigungsanlagen 

durchgesetzt wird, um 0,4 PI' pro 01.
1 Naturgas min­

dern" 

11. In § 24 werden die Worte "vom 1. Januar 1988 bis zum 
31. Dezember 1992" durch die Worte "vom 1. Januar 
1993 bis zum 31. Dezember 1997" ersetzt. 

12. § 26 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Abgabepflichtige wird von 50 vom Hundert der 
Förderabgabe befreit, die auf Naturgas entfällt, das 
mit Hilfe von Verfahren zum Aufschluß von gering 
permeablen Lagerstätten zusätzlich gefördert wird." 

13. § 26 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Der Abgabepflichtige wird von 50 vom Hundert 
der Förderabgabe befreit, die auf Naturgas entfällt, 
das aus Teufenbereichen von mehr als 5000 m geför­
dert wird." 

14, § 26 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Die Befreiungen nach Absatz I und Absatz 2 be­
ginnen mit der Aufnahme der Förderung und werden 
bis zum 31. Dezember 1997 gewährt." 

1.5. In § 26 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Der Abgabepflichtige wird für die Dauer von 
5 Jahrt-'n ab Aufnahme der Förderung von 50 vom 
Hundert der Förderabgabe befreit, die auf :'\Jaturgas 
entfällt, das aus Gebieten gefördert wird, mtt deren 
Aufschluß in der Zeit vorn 1. Januar 1984 bis zum 
31. Dezember 1990 begonnen worden ist" 

16. § 27 erhalt folgende Fassung: 

,,* 27 
Befreiung von der Förderabgabe 

Für dw Zeit vom 1. August 1992 bis zum :n. Dezember 
1997 wird der Abgabepflichtige von der Förderabgabe 
auf Schwefel befreit." 

17. § 28 wird aufgehoben. 

18. In § 29 werden die Worte "ab 1. Januar 1988 bis zum 
31. Dezember 1992" durch die Worte "ab 1. Januar H19:l 
bis zum 31. Dezember 1997" ersetzt. 

19. In § 31 werden die Worte "ab 1. Januar 1988 bis zum 
31. Dezember 1992" durch die Worte "ab 1. Januar 1993 
bis zum 31. Dezember 1997" ersetzt. 

20. In § 3:l werden die Worte "vom 1. Januar 1988 bis zum 
31. Dezember 1992" durch die Worte "vom 1. Januar 
199:3 bis zum 31. Dezember 1997" ersetzt. 

21. In § :34 werden die Worte "ab 1. Januar 19B8 bis zum 
31. Dezember 1992" durch die Worte "ab 1. Januar lU93 
bis zum 31. Dezember 1997" ersetzt. 

22. In ~ 36 werden die Worte "vom 1. ,Januar 1988 bis zum 
31. Dezember 1992" durch die Worte "vom 1. Januar 
1993 bis zum 31. Dezember 1997" ersetzt 

2:~. In ~ 37 werden die Worte "vom 1. JanUCtr Hl8B bis zum 
31. Dezember 1992" durch die Worte "vom 1. Januar 
199:3 bis zum 31. Dezember 1997" erseL:':t. 

24. In ~ 38 werden die Worte "vom 1. Januar 1988 bis zum 
31. Dezember 1992" durch die Worte "vom 1. Januar 
199:3 bls zum 31. Dezember 1997" ersetzt. 

Artikt'III 

Artikel , ~r. 5 bis 10 und NI', 12 bis 17 tritt mit Wirkung 
vom 1. August 1992 in Kraft. Im übrigen tritt diese Verord:" 
nung am 1. Januar 1993 in Kraft. 

Düsseldorf, den 29. September 1992 

Der Minister 
für Wirtschaft. Mittelstand und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Günther Einert 

- GV. NW, 1992 S. 424. 
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Verordnung 

über Zuständigkeiten nach der Rind- und 
S(~haffleisch -Erzeugerprämienverordnung 

Vom 13. Oktober 1992 

Auf Grund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisa~ 
tionsge<;etzes (LOG. :\'W.) vom 10. Juli lY62 (GV. ~W. 
S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. De;:embel' 
1989 (GV. N'At'. s, !i78), wird nach Anhörung des Ausschus­
ses für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz des 
Landtags verordnet: 

§ 1 

Zuständige Stelle im Sinne der Hind- und Schaffleisch­
Erzeugerprämienverordnung vom 5. Juni 1992 (EGHL I 
S. 1011) in der jeweils geltenden Fassung ist der Direktor 
der Landwirtschaftskammer als LandesbeauftragtE'f 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über Zuständig­
keiten nach der Rind- und Schaffleisch-Erzeugerprä­
mienverordnung vom 9. Oktober 1990 (GV. NW. S. 579) au­
ßer Kraft. 

Düsseldorf, den 13. Oktober 1992 

(L. s.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein··Westfalen 

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten 

Herbert Schnoor 

Der Minister 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 

Klaus Matthiesen 

- GV. NW. 1992 S. 425. 

Satzung 
des Landschaftsverbandes Rheinland 
über die Zuweisung von Mitteln der 

Ausgleichsabgabe nach dem 
Schwerbehindertengesetz an die Urtlichen 

FürsorgesteIlen bei den Kreisen, kreisfreien und 
kreisangehörigen Städten im Rheinland 

für das Haushaltsjahr 1993 
(Ausgleichsabgabesatzung HJ93) 

Vom 24. September 1992 

Auf grund des S 6 Abs. 1 und S 7 Abs. 1 Buchstabe d) der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein­
Wf~stfalen in der Fassung der Bckanntm'achung vom 
27. August 1984 (GV. NW. S. 544), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 des Rechtsbereinigungsgesetzes 1987 für das 
Land :-..iordrhein-Westfalen (GV N\V. S. 342), in Verblll­
dung mit § 11 des Gesetzes 7.111' Durchführung der Kriegs­
opferfursorge und des SchwprbehindertengesetzE'S (DG­
KOFSchwbG) in der Fassun~ der Bl:'kanntmachung vom 
1. November 1987 (GV. NW. S. 401) hut die L.l.Odschüft.sver­
sammlung Rheinland am 24. September 1992 folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 

Den örtlichen Fürsorgestellen bei den Kreisen. kreis­
freien und kreisangehörigen Städten im Rheinland wird 
zur Erfüllung ihr('r Aufgaben nach § 31 Abs. 1 Ziffer 3 des 
SchwerbphinderLPngesetzes in der Fassung der Bekannt­
machung vom 26. August 1986 (8GBl. I S. 1421), zuletzt ge­
ändert durch Gesetz vom 21. Juni 1991 (BGßl. I S. 1.310) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 Ziffer 6 der Verordnung zur Re­
gelung von Zuständigkeiten nach dem Schwerbehinder­
tengesctz vom 31. Januar 1989 (GV. i'iW. S. 7B), für dLls Juhr 
Hjn:~ 4::l,2,'1 \'. H. de,-; Aufkomml.'ns an Ausgleichsabgabe zu­
gewlCsc-n 

§ 2 

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat­
zung ist der von der HauptfürsorgesteIle Köln im Jahr 
19B1 vereinnahmte Gesamtbetrag der Ausgleichsabgabe 
unter Berücksichtigung des für 1991 durchgeführten Fi­
nanzausgleichs zwischen den Hauptfürsorgestellen und 
der Abführung des dem Ausgleichsfonds beim Bundesmi­
nister für Arbeit und Sozialordnung zustehenden Anteils. 

§3 

Die Aufteilung der Mittel auf die ortlichen FürsorgesteI­
len erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der in den jewei­
ligen Kreisen, kreisfreien und kreisangehörigen Städten 
am 30. April 1\)92 wohnenden Schwerbehinderten im Ar­
beitsleben. 

§4 

Die Hauptfürsorgestelle kann einzelnen örtlichen Für­
sorgestellen zur Durchführung ihrer Aufgaben über die 
ihnen gemäß § 1 zugewiesenen BNräge hinaus weitere 
:vIittel 

- aus im Vorjahr nicht verwendeter Ausgleichsabgabe der 
FürsorgesteIlen 

- und, sowelt erforderlich, darüber hinaus bi" zu einem 
Bet.rag in Höhe von 30 v. H. des Gesamtbf'trages nach 
§ 1 

zur Verfügung stPilen. 
§ 5 

Diese Satzung gilt für das Haushaltsjahr 1993. 

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Hheinland 

Dr. Wilhelm 
Thißcn Zylajew 

Schriftführer der Landschaftsversammlung Rheinland. 

:"Jach S 6 Ab". 3 der Landschaftsvcrbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach Ab­
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel­
tend gemue:ht werden, es sei denn, 

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
- die Satzung ist nicht ordnungsgf'mäß öffl'ntlich bc-

kanntgernacht worden, 
der Direktor des Landschaftsverbandes hut den Be­
schluß der Landsehaftsversammlung beanstandcl oder 
dN Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dpm 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rt:chtsvorschrift und die Tatsache bczt'ichnd 
worden, die elen l\."1angel ergibt. 

Köln. den 5. Oktober 1992 

Der Direktor 
de<., ] .andschaftsvel'bandc<; Rhcinldnd 

DI'. Fuchs 

- GV J\W 1992 s. 425. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 1. Änderung des Gebiets­

entwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Köln, 
Teilabschnitt Kreisfreie Stadt Aachenl 

Kreis Aachen (Darstellung eines Standortes für eine 
Abfallbehandlungs- oder Abfallbeseitigungsanlage 

"Müllheizkraftwerk Weisweiler" neben dem 
Braunkohlenkraftwerk Eschweiler-Weisweiler) 

Vom 7, Oktober 1992 

Der Bezirksplanungsrcü des Regierungsbezirks Köln 
hat in seiner Sitzung am 6. l\Iäl'z 1992 die Aufstellung der 
1. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für dt'n Hegip­
rungsbezirk KOln. Tpilabschmtt Kreisfreie Stadt Aachenl 
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Kreis Aachen (Darstellung eines Standortes für eine 
Abfallbehandlungs- oder Abfallbeseitigungsanjage "Müll­
heizkraftwerk Weisweiler" neben dem Braunkohlenkraft-­
werk Eschwei1er~Weisweiler), beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 25. Juni 1992 
- VI B 1 - 60.691 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Okto­
ber 1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit den fach­
lich zuständigen Landesministerien genehmigt. Gemäß 
§ 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die in 
der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes enthaltenen 
Darstellungen mit der Bekanntmachung der Genehmi­
gung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 1. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Kreisfreie Stadt 
Aachen/Kreis Aachen, wird beim Ministerium für Um­
welt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landesplanungs­
behörde) in Düsseldorf, beim Regierungspräsidenten Köln 
(Bezirksplanungsbehörde), beim Oberkreisdirektor des 
Kreises Aachen und beim Stadtdirektor der Stadt 
Eschweiler zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach 
§ 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Köln (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden 
ist Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften übel' die Geneh­
migung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren Be­
kanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 7. Oktober 1992 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ritter 

- GV. NW 1992 S. 425. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 12. Änderung des Gebiets­

entwicklungsplanes für den Regierungsbezirk 
Arnsberg, Teilabschnitt Dortmund/Unna/Hamm 

(ehemalige Zeche Minister Stein im Gebiet 
der Stadt Dortmund) 
Vom 7. Oktober 1992 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg hat in seiner Sitzung am 11. Juni 1992 die Aufstellung 
der 12. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dortmundl 
Unna/Hamm (ehemalige Zeche Minister Stein im Gebiet 
der Stadt Dortmund), beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 23. September 
1992 - VI B 1 - 60.15.11 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landes­
planungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Oktober 1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. 
Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die 
in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes enthalte­
nen Darstellungen mit der Bekanntmachung der Geneh­
migung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 12. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dortmundl 
Unna/Hamm, wird beim Ministerium für Umwelt, Raum­
ordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbehörde) in 
Düsseldorf, beim Regierungspräsidenten Arnsberg (Be­
zirksplanungsbehörde) und beim Oberstadtdirektor der 
Stadt Dortmund zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach 
§ 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens~ und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht wor­
den ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 7. Oktober 1992 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfulen 

Im Auftrag 

Ritter 

- GV. NW. 1992 S. 426. 
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